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Vorbereitung der nächsten Pflegesatzverhandlung/ Auswirkungen der Pflegereform 2021

Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen
Bei den anstehenden Pflegesatzverhandlungen – die aufgrund der umfassenden Novel-

lierung der Rahmenbedingungen als Einzelverhandlungen stattfinden müssen – gilt es, 

das immer engmaschigere System gut zu kennen. Nur so gelingt es, die wenigen noch 

vorhandenen Spielräume zu seinen Gunsten zu nutzen.

Von Daniel Beckers und Attila Nagy

Köln // „Wir entlasten Pflegebedürf-
tige und ihre Familien um etwa drei 
Milliarden Euro. Um besonders den-
jenigen zu helfen, die lange pflege-
bedürftig sind, steigt die Entlastung, 
je länger man auf Pflege angewiesen 
ist“, wurde der nun ehemalige Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn 
im Juni 2021 nach Verabschiedung 
des Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetzes (GVWG) auf 
der Ministeriums-Homepage zitiert. 
Ob sich Herr Spahn nach heutiger 
Kenntnislage nochmals so zitieren 
ließe, ist mehr als fraglich. Nach Sich-
tung des Koalitionsvertrags der neuen 
„Ampel-Regierung“ kann jedoch ver-
mutet werden, dass sich zumindest 
Spahns Nachfolger Karl Lauterbach 
heute anders äußern würde.
Nach bisherigen Erkenntnissen wird 
es für Pflegebedürftige und ihre An-
gehörigen nicht zu den angekündig-
ten Entlastungen, sondern in den 
meisten Bundesländern und Einrich-
tungen zu deutlichen Pflegesatzstei-
gerungen kommen. Und das trotz der 

Leistungszuschläge im Bereich der 
pflegebedingten Aufwendungen, die 
die Pflegekassen ab Januar 2022 zah-
len werden, denn diese wirken nur 
vorübergehend.

Dabei erscheint es auch nicht 
wirklich förderlich, dass die Pflege-
bedürftigen zunächst eine echte Ent-
lastung – zumindest von Januar 2022 
bis Ende August 2022 – zu spüren be-
kommen. Denn: In Einrichtungen, die 
bislang nicht tarifgebunden waren, 
wird es durch die Einführung der Ta-
rifpflicht bereits ab September 2022 
teurer. Für die Pflegebedürftigen in ta-
rifgebundenen Einrichtungen dauert 
die Schonfrist noch bis Juli 2023. Ab 
dann sorgt der nächste Reformschritt, 
die Einführung von bundeseinheitli-
chen Personalanhaltswerten, dafür, 
dass es sowohl für sie als auch für 
die neu tarifgebundenen (noch) teu-
rer wird. In allen Fällen müssen die er-
höhten Kosten in einzeln geführten 
Pflegesatzverhandlungen durchge-
setzt werden. Die Schuld für die höhe-
ren Belastungen werden die Pflegebe-
dürftigen und ihre Angehörigen wie 
so oft nicht beim Gesetzgeber, son-

dern vielmehr bei den Einrichtungen 
sehen, die ihren Kunden diese in den 
meisten Fällen immensen Steigerun-
gen der Eigenanteile irgendwie „ver-
kau-fen“ müssen.

Ziel: auskömmliche  
Refinanzierung

Im Rahmen der nächsten Pflegesatz-
verhandlungen sind also eine Vielzahl 
an Herausforde-rungen zu meistern. 
Das übergeordnete Ziel sollte aber im-
mer die Verhandlung einer auskömm-
lichen Refinanzierung – auch unter 
den neuen und weiter erschwerten 
Rahmenbedingungen – sein. In der 
Vorbereitung der Verhandlung soll-
ten jetzt unbedingt die nachfolgen-
den Themen im Fokus stehen:
ee Klärung möglicher Regressrisiken 

nach § 115 SGB XI beim Übergang 
und – nach Möglichkeit – Entwick-
lung von Sofortmaßnahmen zur 
Verbesserung der Verhandlungs-
position

ee Schiedsstellenfeste Vorbereitung 
der Antragsunterlagen und der da-
rin verarbeiteten Daten

ee Entwicklung einer passenden 
Verhandlungsstrategie

ee Sicherstellung der Refinanzierung 
der Kosten für die Qualifizierung 
von einjährig-ausgebildeten Pfle-
gekräften

ee Aufbau einer Argumentationsli-
nie für die Begründung von Wag-
niszuschlägen und Gewinnkom-
ponenten

Verschärfte Verhandlungs
atmosphäre zu erwarten

Darüber hinaus wird sich die Ver-
handlungsatmosphäre aller Voraus-
sicht nach erheblich verschärfen, da 
die Sozialhilfeträger deutlich stär-
kere Interessen zu vertreten haben. 
Schließlich wissen mittlerweile auch 
sie, welche Konsequenzen die Pflege-
reform auf ihre Budgets und Haus-
halte haben wird und dementspre-
chend werden sie sich positionieren. 

Bei den nächsten Verhandlungen 
– die aufgrund der umfassenden No-
vellierung der Rahmenbedingungen 
als Einzelverhandlungen stattfinden 
müssen – gilt es mehr denn je, das im-
mer engmaschigere System so gut zu 
kennen, dass man die wenigen noch 
vorhandenen Spielräume zu seinen 
Gunsten nutzt. Träger sollten sich des-
halb bereits jetzt mit den individuel-
len Auswirkungen der Reform auf die 
einzelnen Einrichtungen beschäfti-
gen, um die Themen bestmöglich vor-
zubereiten und dann in der Ausein-
andersetzung mit den Kostenträgern 
optimal adressieren zu können.

Die Erkenntnisse aus der frühzei-
tigen Analyse der Auswirkungen der 
Pflegereform auf die einzelnen Ein-
richtungen sollte unbedingt auch 
dazu genutzt werden, die Pflegebe-
dürftigen und ihre Angehörigen mit 
auf den Weg zu nehmen. Z. B. könn-
ten bereits jetzt erste Informations-
schreiben verschickt werden, die auf 
den Umstand hinweisen, dass zu-
nächst eine Entlastung ab Januar 

2022 umgesetzt wird, es aber dann 
ab September 2022 bzw. Juli 2023 vo-
raussichtlich zu immensen Kosten-
steigerungen kommen wird. 

Um zu den Reformgewinnern zu 
zählen, muss jetzt gehandelt wer-
den! Um beispielsweise den Perso-
nalanforderungen nach dem neuen 
Personalbemessungsverfahren im 
Juli 2023 gerecht werden zu können, 
muss man bereits jetzt entsprechend 
Strategien entwickeln und Maßnah-
men einleiten. Eine Möglichkeit läge 
z. B. darin, bereits heute den Prozess 
des Employer Brandings (Arbeitge-
bermarkenentwicklung) anzustoßen 
und sich als attraktiver Arbeitgeber 
auf dem Markt zu positionieren. So 
könnte man sich im „Kampf um die 
Ressource Mensch“ bereits heute ei-
nen vielleicht entscheidenden Vor-
sprung gegenüber den Mitbewer-
bern sichern. Eine andere Option 
liegt in der gezielten Ausbildung von 
Pflegehilfskräften, die so schnell wie 
möglich organisiert werden sollte. 
Zudem besteht die Möglichkeit, ein-
jährig ausgebildetes Personal bereits 
heute zu gewinnen und bis zur Ein-
führung des neuen Personalbemes-
sungsverfahrens – über aktuell vor-
handene Möglichkeiten – (zumindest 
zu Teilen) in eine saubere Refinanzie-
rung zu bringen. 

Die höchste Priorität sollte jedoch 
in einer bestmöglichen Vorbereitung 
der nächsten Pflegesatzverhandlung 
liegen, da dort die einzelnen Fäden 
zusammenlaufen und die Weichen 
für die Zukunft gestellt werden. 
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Ankündigung umgesetzt

Benevit stellt Impfverweigerer frei
Mössingen// Benevit-Geschäftsfüh-
rer Kaspar Pfister hat in seinen Pflege-
heimen im Dezember 62 Mitarbeiter 
freigestellt, weil sie sich nicht gegen 
Corona impfen lassen wollten. Nach 
Corona-Ausbrüchen in den Pflegehei-
men hatte Pfister im November diese 
Maßnahme ab Dezember angekün-
digt. Er wolle so die Bewohner in den 
Pflegeheimen der Einrichtung vor Co-
rona schützen.

Laut Pfister hatten sich 241 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nach 
seiner Ankündigung entschieden, 
sich impfen zu lassen; elf Mitarbei-
ter brachten ein ärztliches Attest vor, 
acht legten einen Antikörper-Nach-
weis vor. „Bei 13 Mitarbeitern wird 
das Arbeitsverhältnis durch Kündi-
gung beziehungsweise Aufhebungs-
vertrag beendet“, sagte Pfister. Gleich-
zeitig seien aber 68 Mitarbeiter neu 
eingestellt worden oder aus Mutter-
schutz oder Elternzeit zurückgekehrt. 
Benevit hat nach eigenen Angaben 
rund 2 000 Beschäftigte.

Ende Dezember hatten laut Pfis-
ter rund 96 Prozent der Mitarbeiter 
einen Immunitätsstatus, seien also 

entweder geimpft, genesen, hätten 
Antikörper oder ein ärztliches Attest. 
„Da sich nun täglich weitere Mitar-
beiter zu einer Impfung entschließen, 
hoffe ich, im Januar auch auf 98 Pro-
zent zu kommen.“ Seit Beginn der 
Pandemie seien in den Benevit-Ein-
richtungen 42 Bewohner, Klienten 
und eine Mitarbeiterin an oder mit 
Corona gestorben.

Anfang des Jahres hatte Pfister 
noch „mit Zuckerbrot“ versucht, die 
Bereitschaft für die Corona-Impfun-
gen unter den Mitarbeitern zu erhö-
hen. Neben einer Flasche Eierlikör soll-
ten auch 1 000 Euro Bonus an eine 
Einrichtung oder ein Pflegedienst-
team fließen. Voraussetzung war, dass 
sich mindestens 60 Prozent der Be-
schäftigen dort impfen lassen. Grund 
der Aktion war die geringe Impfbereit-
schaft in der Belegschaft der 26 Ein-
richtungen der Benevit-Gruppe. „Die 
ursprüngliche Quote von 30 Prozent, 
die eine Impfbereitschaft signalisiert 
haben, verändert sich nicht“, so Pfis-
ter damals.  (dpa)

 e benevit.net

Gesundheitsförderung in Heimen in Pandemie-Zeiten

Angepasste Übungsmaterialien
Kiel // Der Verband der Ersatzkassen 
(vdek) hat ein Maßnahmenpaket ent-
wickelt, mit dem die Gesundheits-
förderung in den Pflegeheimen auch 
unter den durch Corona bedingten 
Kontaktbeschränkungen aufrechter-
halten werden kann. „Unser Projekt 
‚aktiviert.GESTÄRKT.zufrieden‘ soll 
dazu beitragen, dass Bewohnerin-
nen und Bewohner von Pflegeheimen 
in Schleswig-Holstein – aber auch 
die Pflegekräfte – gut durch diese 
schwere Zeit kommen. Während der 
Pandemie dürfen Förderung und Er-
halt ihrer Gesundheit nicht zu kurz 
kommen!“, betont Claudia Straub, 
Leiterin der vdek-Landesvertretung 
Schleswig-Holstein.

Informationspaket klärt auf

Das Paket umfasst ein breit gefä-
chertes Angebot an Bewegungs- und 
Spielanleitungen für das Gedächt-
nis- und Körpertraining, die speziell 
an die Pandemiebedingungen ange-
passt sind: Die Übungen können ei-
genständig durchgeführt werden; al-
ternativ ist das Training gemeinsam 

mit einer Pflege- oder Betreuungs-
kraft unter Wahrung der Hygienere-
geln möglich. Das Paket enthält zu-
dem ein Informationsbilderbuch, das 
über Corona und Schutzmaßnahmen 
aufklärt. Zur Unterstützung der Ge-
sundheit der Beschäftigten enthält 
das Maßnahmenpaket Poster und 
Kartensets mit Anregungen für ein 
gesundheitsförderndes Verhalten im 
Arbeitsalltag.

Interessierte stationäre Pflegeein-
richtungen schreiben bitte eine Mail 
unter Angabe der Bestellmenge an 
gesund-im-pflegeheim@vdek.com 
oder nutzen das Bestellformular un-
ter gesunde-lebenswelten.com. Dort 
können zudem sämtliche Materia-
lien heruntergeladen werden. „akti-
viert.GESTÄRKT.zufrieden“ gehört zur 
Dachmarke „Gesunde Lebenswelten“, 
unter der die von den Ersatzkassen ge-
meinsam angebotenen Präventions-
aktivitäten für verschiedene Zielgrup-
pen zusammengefasst sind. (ck)

 e Informationen:  
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Sachsen-Anhalt

Aufsicht hat mehr 
geprüft
Magdeburg // Die Heimaufsicht des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-
Anhalt hat in 2021 ihre Prüfungen in 
den Pflegeheimen des Landes mas-
siv ausgeweitet. Anlass sei die an-
haltende Corona-Pandemie gewesen, 
teilte eine Sprecherin des Landesver-
waltungsamtes mit. Durch den star-
ken Anstieg der Zahl der Prüfungen 
seien naturgemäß auch mehr Män-
gel festgestellt worden.

Insgesamt führte die Heimauf-
sicht in den 710 stationären Ein-
richtungen für ältere, pflegebedürf-
tige Menschen sowie den 246 stati-
onären Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen 759 Prüfungen 
durch. Im Jahr 2020 waren es dage-
gen nur 225 gewesen. Neben 180 so-
genannten Regelprüfungen erfolg-
ten auch 560 Anlassprüfungen. Um 
Beanstandungen abzustellen, wur-
den 409 Mängelberatungen durch-
geführt. Bußgelder oder gar die Un-
tersagung von Diensten oder Auf-
nahmestopps mussten jedoch keine 
verhängt werden.  (dpa)


